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(2) Zur Facharbeiterprüfung gehören

— die Abschlußprüfungen in den Grundlagenfächern 
Betriebsökonomik, Grundlagen der Elektronik, 
Grundlagen der BMSR-Technik und Grundlagen 
der Datenverarbeitung;

— die Abschlußprüfungen in den weiteren Fächern, 
Lehrgängen und Stoffgebieten der beruflichen 
Grundlagenbildung und beruflichen Spezialisierung 
in der theoretischen und praktischen Ausbildung 
unter Beachtung des §4 Abs. 5;

— die in der Rahmenausbildungsunterlage geforderten 
besonderen Prüfungen, die nach anderen Prüfungs
bestimmungen durchzuführen sind, z. B. Fahr
erlaubnis-, Sprachkundigenprüfung;

— die Abschlußprüfungen in den Fächern des allge
meinbildenden Unterrichts Staatsbürgerkunde und 
Sport — außer bei Werktätigen;

— die schriftliche Hausarbeit und ihre Verteidigung.

(3) Für Prüfungsteilnehmer, die aus besonderen und 
nachweisbaren Gründen an Prüfungen nicht teilneh
men können, ist von der Prüfungskommission in Ab
stimmung mit den Prüfungsteilnehmern ein neuer 
Termin festzulegen.

(4) Für die Finanzierung der Facharbeiterprüfungen 
sind die „Finanziellen Regelungen“ (Anlage 1) und 
für die Zensierung die „Grundsätze für die Zensie
rung“ (Anlage 2) der Prüfungsordnung verbindlich.

§ 6

(1) Die im § 5 Abs. 2 genannten Prüfungen sind 
zum A b s c h l u ß  d e r  F ä c h e r ,  L e h r g ä n g e  u n d  
S t o f f g e b i e t e  durchzuführen. Für Lehrlinge der 
Abiturklassen in den Einrichtungen der Berufsausbil
dung sind die Leistungen in der wissenschaftlich-prak
tischen Ausbildung ebenfalls durch eine Prüfung zu 
ermitteln. Die während der Ausbildung gezeigten Lei
stungen der Prüfungsteilnehmer sind von den Lehr
kräften durch Vorzensuren einzuschätzen. Die Vor
zensur und die Prüfungszensur sind durch die Prü
fungskommission zur Abschlußzensur des jeweiligen 
Faches, Lehrganges oder Stoffgebietes zusammenzu
fassen. Die I Vorzensur und die Prüfungszensur sind 
als gleichwertig zu betrachten. Bei Abweichungen sind 
die Leistungs- und Verhaltensentwicklung des Prü
fungsteilnehmers zu berücksichtigen.

(2) Zur Durchführung der Abschlußprüfungen in 
den Fächern, Lehrgängen und Stoffgebieten haben die 
Leiter der betreffenden Einrichtungen der Berufsbil
dung Prüfungsaufgaben und -themen für die theore
tischen und praktischen Prüfungen ausarbeiten zu las
sen und der Prüfungskommission vorzuschlagen.

(3) Bei der Durchführung der Prüfungsarbeiten 
auf b e r u f s p r a k t i s c h e m  G e b i e t  zum Ab
schluß der Lehrgänge und Stoffgebiete ist dem Prü
fungsteilnehmer die Möglichkeit zu geben, die im je
weiligen Lehrgang bzw. im Stoffgebiet zu erwerben
den typischen Fähigkeiten und Fertigkeiten nachwei- 
sen zu können. Bei der Bestimmung der Vorzensur 
und der Prüfungszensur sind dabei zur Beurteilung 
der Leistungen einzuschätzen
— die Qualität der Arbeitsergebnisse

— die quantitative Leistung bzw. die Einhaltung der 
Zeitvorgabe

— die Arbeitsweise
— die Anwendung theoretischer Kenntnisse.

(4) Für den Inhalt und die Durchführung der Ab
schluß- und Reifeprüfungen in den Fächern des a l l 
g e m e i n b i l d e n d e n  U n t e r r i c h t s  gelten die 
dafür vom Ministerium für Volksbildung herausgege
benen Bestimmungen über die Abschluß- und Reife
prüfungen. Zeitliche Überschneidungen der beruflichen 
Prüfungen mit den Prüfungen in allgemei nbild nlen 
Fächern sind zu vermeiden. Die Endzensur in den 
Fächern Staatsbürgerkunde und Sport sind für die 
Facharbeiterprüfung zu übernehmen, außer für Lehr
linge der Äbiturklassen in den Einrichtungen der Be
rufsausbildung. Für die Lehrlinge, die in den Ein
richtungen der Berufsausbildung in fünf allgemeinbil
denden Fächern zum Abschluß der Klasse 10 der Ober
schule geführt werden, sind darüber hinaus die End
zensuren aller erfolgreich abgeschlossenen Fächer 
ohne Erteilung eines Gesamtprädikats in das dafür 
vom Ministerium für Volksbildung herausgegebene 
Zeugnis einzutragen.

§ 7

(1) Mit der s c h r i f t l i c h e n  H a u s a r b e i t  soll 
der Prüfungsteilnehmer nachweisen, inwieweit er die 
Fähigkeit erworben hat, das Wissen und Können selb
ständig und schöpferisch anzuwenden, berufliche und 
gesellschaftliche Probleme seines künftigen Einsatz
gebietes zu erfassen und Lösungsvorschläge auszuar
beiten. Zur Anfertigung der schriftlichen Hausarbei
ten hat der Leiter der betreffenden Einrichtung der 
Berufsbildung der Prüfungskommission Themenvor
schläge zu unterbreiten. Komplexen Themen, die die 
kollektive Arbeit von Prüfungsteilnehmern erfordern, 
ist der Vorrang zu geben. Die Abgrenzung von Teil
aufgaben zur Bewertung von Einzelleistungen ist zu 
sichern. Die Erarbeitung der Themenvorschläge hat 
unter aktiver Einbeziehung des Prüfungsteilnehmers 
zu erfolgen. Die Prüfungskommission hat die Über
gabe der Themen an die Prüfungsteilnehmer zu 
sichern.

(2) Die schriftliche Hausarbeit ist im Zeitraum des 
letzten Halbjahres der Ausbildung — bei der Aus
bildung in einem Grundberuf wmhrend der beruf
lichen Spezialisierung — anzufertigen. Lehrlingen in 
Abiturklassen der Berufsausbildung, die ihre Haus
arbeit im Rahmen der wissenschaftlich-praktischen 
Ausbildung anfertigen, ist das Thema im I. Quartal des 
letzten Ausbildungsjahres zu übergeben. Zur Anferti
gung der Hausarbeit ist ein Zeitraum von mindestens 
8 Wochen zu gewährleisten. Jedem Prüfungsteilnehmer 
ist ein Mentor zu benennen. Der Prüfungsteilnehmer 
hat. seine schriftliche Hausarbeit vor der Prüfungs
kommission zu verteidigen. Die Verteidigung soll im 
Beisein von Vertretern des Arbeitskollektivs erfolgen, 
in dem der Prüfungsteilnehmer arbeiten wird; wenn 
das aus besonderen Gründen nicht möglich ist, im 
Beisein von Vertretern des derzeitigen Arbeitskollek
tivs.

(3) Zur Bewertung der schriftlichen Hausarbeit — 
oder bei umfangreichen Kollektivarbeiten eines Tei
les — benennt die Prüfungskommission einen Korrek
tor. Zur Klärung in Zweifelsfällen — wie bei abwei-


